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Gesetz zur Schlichtung von Tarifkonflikten 
 

Vom … 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

Schlichtungsgesetz 
 

 

Abschnitt 1. Allgemeines 

 

 

§ 1 Ziel des Gesetzes 

 

Zur Stärkung der Tarifautonomie und der Förderung konstruktiver, zielfüh-

render und fundierter Tarifverhandlungen zwischen den Sozialpartnern re-

gelt dieses Gesetz ein Schlichtungsverfahren, das in Tarifkonflikten, für 

die keine tarifvertragliche Schlichtungsvereinbarung besteht, eine Hilfe-

stellung beim Abschluss von Tarifverträgen bietet. 

 

Begründung zu § 1 – Ziel des Gesetzes 

 

Ziel des Gesetzes ist es, die Tarifautonomie zu stärken, indem die Parteien eines 

Tarifkonflikts durch ein gesetzliches Schlichtungsverfahren bei der Erzielung ei-

nes tarifvertraglichen Kompromisses unterstützt werden. Die gesetzliche Tarif-

schlichtung ist ein Instrument zur Förderung konstruktiver, zielführender und fun-

dierter Tarifverhandlungen zwischen den Sozialpartnern in Branchen, in denen 

es keine tarifvertragliche Schlichtungsvereinbarung gibt. Entsprechend ihrem 

Zweck als Hilfestellung für die Parteien in Tarifkonflikten, in denen diese keine 

gütliche Einigung erzielen können, kommt die gesetzliche Tarifschlichtung nach 

§ 13 nur zur Anwendung, wenn die Parteien keine Schlichtungsvereinbarung ge-

troffen haben. 

 

Mit diesem Gesetz kommt die Bundesrepublik Deutschland ihrer Verpflichtung 

aus Artikel 6 Nr. 3 Europäische Sozialcharta nach, die Einrichtung und die Be-

nutzung geeigneter Vermittlungs- und freiwilliger Schlichtungsverfahren zur Bei-

legung von Arbeitsstreitigkeiten zu fördern. Bei der Schlichtung von Tarifkonflik-

ten nach diesem Gesetz handelt es sich um ein freiwilliges Schlichtungsverfah-

ren, da dieses Gesetz weder einen Schlichtungs- noch einen Einlassungszwang 

für die Parteien vorsieht. 
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Die Schlichtung ist ein geeignetes Instrument, Tarifverhandlungen zu fördern und 

Tarifkonflikte beizulegen. In verfahrenen Situationen können Schlichter dafür sor-

gen, dass die Parteien wieder miteinander ins Gespräch kommen und im Ge-

spräch bleiben. Im Gegensatz zu Mediatoren haben Schlichter darüber hinaus 

die Möglichkeit, inhaltliche Vorschläge für die Beilegung des Tarifkonflikts zu ma-

chen und am Ende einen Schlichterspruch zu fällen, den die Parteien anschlie-

ßend annehmen oder ablehnen können. Es geht darum, die Tarifverhandlungen 

durch ein Schlichtungsverfahren zu orchestrieren und damit den Tarifabschluss 

zu fördern. Die Schlichtung ist damit ein Instrument zur Förderung der Tarifauto-

nomie. 

 

Die Schlichter wirken rationalisierend auf den Tarifkonflikt ein, indem sie versach-

lichen und deeskalieren. Sie können darauf hinweisen, dass bestimmte Argu-

mente stichhaltig oder nicht stichhaltig sind. Auch können sie Missverständnisse 

zwischen den Parteien aufklären und dafür sorgen, dass Argumente noch einmal 

zur Sprache kommen und hinterfragt werden, weil die Schlichter eine neue Per-

spektive in die Verhandlungen einbringen. Verhärtete Fronten können durch die 

Auflösung von Forderungspaketen oder die Einführung alternativer Forderungs-

pakete aufgeweicht werden. Vor allem können die Schlichter aufgrund ihrer Neut-

ralität und Unparteilichkeit in vertraulichen Einzelgesprächen mit den Parteien 

deren Interessen ausloten, wesentliche Verhandlungsziele und Verhandlungs-

spielräume ermitteln sowie Schmerzgrenzen eruieren. Auf diese Weise können 

sie mögliche Schnittmengen für tarifliche Kompromisse finden.  

 

Die Erfahrungen mit der Tarifschlichtung auf Grundlage von Schlichtungsverein-

barungen in den Jahren von 2000 bis 2024 zeigen eine Erfolgsquote von 70 Pro-

zent. Jeder Fall einer erfolgreichen Schlichtung stärkt die Tarifautonomie. Damit 

trägt er mittelbar dazu bei, die volkswirtschaftlichen Schäden, die durch Arbeits-

kämpfe bei den Beteiligten, bei unbeteiligten Dritten und der Allgemeinheit verur-

sacht werden, auf das erforderliche Ausmaß zu beschränken.  

 

 

§ 2 Parteien von Tarifkonflikten; Verhandlungsgemeinschaften 

 

(1) Partei eines Tarifkonflikts ist, wer nach § 2 Tarifvertragsgesetz tariffähig 

ist und den Abschluss eines Tarifvertrags fordert oder von dem ein solcher 

Abschluss gefordert wird. 

 

(2) Werden Tarifforderungen von mehreren Parteien im Sinne des Absatzes 1 

oder gegen sie in der Weise erhoben, dass sie die angestrebten Tarifver-

tragsregelungen gemeinsam zu verhandeln beabsichtigen (Verhandlungs-

gemeinschaft), so bilden sie eine Partei im Schlichtungsverfahren. Eine 

Verhandlungsgemeinschaft wird vermutet, wenn mehrere Parteien im 
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Sinne des Absatzes 1 im Geltungsbereich des geforderten Tarifvertrags-

schlusses bereits gemeinsam Tarifverträge vereinbart haben. 

 

Begründung zu § 2 – Parteien von Tarifkonflikten; Verhandlungsgemein-

schaften 

 

§ 2 regelt, wer Partei des zu schlichtenden Tarifkonflikts ist. Die Parteien des 

Tarifkonflikts sind zugleich die Beteiligten des Schlichtungsverfahrens. Auch 

wenn die Parteien des Tarifkonflikts regelmäßig identisch sind mit den Tarifver-

tragsparteien, kann das Gesetz nicht auf letztere abstellen. Das gesetzliche 

Schlichtungsverfahren setzt zu einem Zeitpunkt an, in dem die Parteien sich noch 

nicht auf einen Tarifvertrag geeinigt haben. Darüber hinaus ist es denkbar, dass 

die Schlichtung erfolglos bleibt und es nicht zum Abschluss eines Tarifvertrags 

kommt. Wenn das Gesetz den Begriff der „Partei“ verwendet, ist damit die Partei 

im Sinne von § 2 gemeint. 

 

Zu Absatz 1 

 

Das gesetzliche Schlichtungsverfahren ist tarifakzessorisch. Es soll die Parteien 

bei der Suche nach tarifvertraglichen Kompromissen und damit beim Abschluss 

von Tarifverträgen unterstützen. Dementsprechend kommt die Schlichtung nur 

zur Anwendung, wenn beide Parteien tariffähig sind. Nach § 2 Absatz 1 Tarifver-

tragsgesetz können Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen 

von Arbeitgebern Partei eines Tarifvertrags sein. Das Gleiche gilt nach § 2 Ab-

satz 3 Tarifvertragsgesetz für Spitzenorganisationen, wenn der Abschluss von 

Tarifverträgen im eigenen Namen zu ihren satzungsgemäßen Aufgaben gehört. 

Darüber hinaus sind die von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an 

die Tariffähigkeit zu beachten. Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerk-

schaften müssen danach das geltende Tarifvertrags-, Schlichtungs- und Arbeits-

kampfrecht anerkennen, tarifwillig, demokratisch organisiert sowie im Fall der 

Gewerkschaften sozial mächtig und organisatorisch leistungsfähig sein. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 regelt den Fall der gemeinsamen Tarifverhandlungen durch eine Ver-

handlungsgemeinschaft. In diesem Fall ist es sinnvoll, dass das gesetzliche 

Schlichtungsverfahren einheitlich für alle Beteiligten durchgeführt wird. In der 

Praxis kommt es vor, dass Tarifverhandlungen auf Arbeitgeber- und/oder auf Ar-

beitnehmerseite von mehreren Vereinigungen in der Weise geführt werden, dass 

Partei des Tarifvertrags die Mitglieder der Verhandlungsgemeinschaft werden 

sollen. Die tarifvertragsrechtliche Frage, ob es sich bei diesem Tarifvertrag um 

einen Einheitstarifvertrag oder um einen mehrgliedrigen Tarifvertrag im engeren 

Sinne handelt (zur Abgrenzung BAG 8.11.2006 – 4 AZR 590/05, NZA 2007, 576), 

ist für die gesetzliche Schlichtung ohne Bedeutung. Absatz 2 erfasst beide Fälle. 
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Deshalb verzichtet das Gesetz auf den im Tarifvertragsrecht gebräuchlichen Be-

griff „Tarifgemeinschaft“ und verwendet stattdessen den weitergehenden Begriff 

„Verhandlungsgemeinschaft“, der die Tarifgemeinschaft miteinschließt. 

 

Im Fall des Absatzes 2 entscheiden die Mitglieder der Verhandlungsgemein-

schaft nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 über die Annahme oder Ablehnung 

des Schlichterspruchs. Dabei ist auch eine Stellvertretung möglich.  

 

Absatz 2 gilt auch, wenn die Verhandlungsgemeinschaft organisatorisch in Form 

eines Vereins oder einer Gesellschaft verselbständigt ist. Maßgebend ist allein, 

dass nicht dieser Verein oder diese Gesellschaft, sondern die organisatorisch 

zusammengeschlossenen Mitglieder Partei des Tarifvertrags werden sollen. Das 

ist etwa der Fall, wenn eine Spitzenorganisation im Sinne des § 2 Absatz 2 Tarif-

vertragsgesetz im Namen und mit Vollmacht der ihr angeschlossenen Verbände 

einen Tarifvertrag abschließt.  

 

Nicht von Absatz 2 erfasst ist der Fall, dass die Spitzenorganisation nach § 2 

Absatz 3 Tarifvertragsgesetz den Tarifvertrag im eigenen Namen abschließen 

und damit selbst Tarifvertragspartei werden soll. Dieser Fall richtet sich unmittel-

bar nach Absatz 1. Die Spitzenorganisation ist selbst Partei des Tarifkonflikts. 

 

Verhandlungsgemeinschaften können sowohl auf der eine Tarifforderung erhe-

benden Seite als auch auf der Gegenseite vorkommen. Erheben mehrere Par-

teien eine Tarifforderung, bilden sie eine Verhandlungsgemeinschaft, wenn sie 

den Willen haben, über diese Tarifforderung gemeinsam zu verhandeln. Wird 

eine Tarifforderung gegen mehrere Parteien erhoben, bilden diese eine Verhand-

lungsgemeinschaft, wenn sowohl die fordernde Partei als auch die Parteien, ge-

gen die die Forderung erhoben wird, den Willen haben, über diese Tarifforderung 

gemeinsam zu verhandeln. Der Wille der die Tarifforderung erhebenden Seite 

genügt nicht. So kann eine Gewerkschaft mehrere Arbeitgeber oder mehrere 

Vereinigungen von Arbeitgebern nicht gegen deren Willen in eine Verhandlungs-

gemeinschaft drängen. Fehlt der Wille, über die Tarifforderung gemeinsam zu 

verhandeln, kann jede Partei für sich genommen ein Schlichtungsverfahren ein-

leiten. Es kommt dann nicht zu einem einheitlichen Schlichtungsverfahren.  

 

Während des Schlichtungsverfahrens kann jedes Mitglied einer Verhandlungs-

gemeinschaft nach § 5 Absatz 7 beim Schlichtungsvorsitz beantragen, diese auf-

lösen. Zudem ist gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 die Erklärung über die 

Annahme oder Ablehnung des Schlichterspruchs gesondert durch jedes Mitglied 

der Verhandlungsgemeinschaft abzugeben. Hierdurch ist sichergestellt, dass die 

Bildung der Verhandlungsgemeinschaft für deren Mitglieder keine Gefahr einer 

überzogenen Fremdbestimmung mit sich bringt. 
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Absatz 2 Satz 2 enthält eine Vermutungsregel, um Rechtssicherheit bei den Be-

teiligten zu schaffen. Sie gilt sowohl für die eine Tarifforderung erhebende Seite 

als auch für die Gegenseite. Praktisch bedeutsam wird sie aber vor allem auf der 

Gegenseite sein. Haben die Parteien der Gegenseite in der Vergangenheit Tarif-

verträge gemeinsam vereinbart, wird vermutet, dass sie auch im aktuellen Tarif-

konflikt eine Verhandlungsgemeinschaft bilden. Die Vermutung ist widerlegbar. 

Sie wird etwa dadurch widerlegt, dass nur eine von mehreren Parteien auf der 

Gegenseite die Schlichtung beantragt und dadurch zu erkennen gibt, dass sie 

die Tarifverhandlungen nicht gemeinschaftlich führen will. Ebenso wird sie 

dadurch widerlegt, dass zwei Parteien zwar in der Vergangenheit gemeinsam 

tarifiert hatten, später aber getrennte Wege gingen, indem sie unabhängig von-

einander verschiedene Tarifverträge schlossen. 

 

 

Abschnitt 2. Ablauf der Schlichtung 

 

 

§ 3 Schlichtungsantrag 

 

(1) Erhebt eine Partei eine Tarifforderung, kann jede Partei einen Schlich-

tungsantrag stellen. 

 

(2) Der Schlichtungsantrag kann frühestens vier Wochen vor Ablauf der Frie-

denspflicht für die erhobene Tarifforderung gestellt werden. Werden meh-

rere Tarifforderungen erhoben, kann der Schlichtungsantrag frühestens 

vier Wochen vor Ablauf der zuerst endenden Friedenspflicht gestellt wer-

den. 

  

(3) Der Schlichtungsantrag ist in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) 

an die andere Partei zu richten. Mit dem Zugang ist der Schlichtungsantrag 

gestellt.  

 

Begründung zu § 3 – Schlichtungsantrag 

 

Zu Absatz 1 

 

Das Gesetz kennt keinen Schlichtungszwang. Die gesetzliche Schlichtung erfolgt 

nur auf Antrag einer Partei. Voraussetzung für diesen Antrag ist, dass eine Tarif-

forderung erhoben wurde. Gegenstand der Tarifforderung muss ein tariflich re-

gelbares Ziel sein. Antragsberechtigt ist sowohl die Partei, die die Tarifforderung 

erhoben hat, als auch die Gegenpartei. 

 

Zu Absatz 2 
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Wird eine Tarifforderung nach Ablauf der tarifvertraglichen Friedenspflicht erho-

ben, kann der Schlichtungsantrag unmittelbar nach Erhebung der Forderung ge-

stellt werden. Gleiches gilt, sofern erstmals eine Tarifforderung verlangt wird, für 

die keine Friedenspflicht gilt. Besteht für die erhobene Tarifforderung eine Frie-

denspflicht, kann der Antrag frühestens vier Wochen vor Ablauf der Friedens-

pflicht gestellt werden. Werden mehrere Tarifforderungen erhoben, für die unter-

schiedlich lange Friedenspflichten gelten, kann der Schlichtungsantrag frühes-

tens vier Wochen vor Ablauf der zuerst endenden Friedenspflicht gestellt werden. 

 

Erhebt eine Partei während eines bereits eingeleiteten Schlichtungsverfahrens 

eine oder mehrere weitere Forderungen (nachgeschobene Tarifforderungen), so 

wird über diese in demselben Schlichtungsverfahren verhandelt. Es wird kein 

weiteres Verfahren eingeleitet. 

 

 

§ 4 Benennung der Schlichter 

 

(1) Die Schlichtungskommission besteht aus einem oder zwei von den Par-

teien einvernehmlich benannten Vorsitzenden (Schlichtungsvorsitz) und je 

zwei Beisitzern. Jede Partei soll innerhalb von vier Wochen nach Stellung 

des Schlichtungsantrags die Beisitzer benennen. Die Schlichtung erfolgt 

unabhängig davon, ob die Parteien Beisitzer benennen.  

 

(2) Jede benannte Person hat innerhalb von fünf Tagen gegenüber einer Par-

tei oder beiden Parteien zu erklären, ob sie die Benennung annimmt oder 

ablehnt. Im Fall der Ablehnung ist eine andere Person nach Absatz 1 

Satz 1 zu benennen.  

 

(3) Haben die Parteien innerhalb von vier Wochen nach Stellung des Schlich-

tungsantrags keine Einigung über die Person oder die Personen des 

Schlichtungsvorsitzes erzielt, entscheidet auf Antrag einer oder beider 

Parteien der Präsident des zuständigen Landesarbeitsgerichts; dieser be-

nennt einen Vorsitzenden oder zwei Vorsitzende. Zuständig ist der Präsi-

dent des Landesarbeitsgerichts, in dessen Bezirk die Partei der Arbeitge-

berseite ihren Sitz hat. Besteht kein Sitz der Arbeitgeberseite in Deutsch-

land, ist der Sitz der Gewerkschaftsseite entscheidend. Im Fall einer Ver-

handlungsgemeinschaft (§ 2 Absatz 2) ist der Sitz des alphabetisch erst-

genannten Mitglieds maßgebend. Besteht weder auf Arbeitgeber- noch 

auf Gewerkschaftsseite ein Sitz in Deutschland, entscheidet der Präsident 

des Landesarbeitsgerichts Hamburg. Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

(4) Die Parteien können jederzeit einvernehmlich ein Mitglied oder beide Mit-

glieder des Schlichtungsvorsitzes ersetzen. 
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(5) Für jedes Mitglied des Schlichtungsvorsitzes gelten die Vorschriften der 

Zivilprozessordnung über die Ausschließung und Ablehnung von Gerichts-

personen entsprechend. Das Ablehnungsgesuch nach § 44 Zivilprozess-

ordnung ist bei dem gemäß Absatz 2 zuständigen Präsidenten des Lan-

desarbeitsgerichts anzubringen; dieser entscheidet nach § 45 Zivilpro-

zessordnung. Gegen den Beschluss nach § 46 Absatz 1 Zivilprozessord-

nung findet kein Rechtsmittel statt. §§ 47 bis 49 Zivilprozessordnung sind 

nicht anzuwenden. 

 

 

Begründung zu § 4 – Benennung der Schlichter 

 

Zu Absatz 1 

 

Das Gesetz belässt den Parteien die größtmögliche Freiheit, das Schlichtungs-

verfahren nach ihren Bedürfnissen auszugestalten. Die Erfahrungen mit der ver-

einbarten Tarifschlichtung zeigen, dass die Parteien die Schlichtungskommissio-

nen ganz unterschiedlich ausgestalten. Das betrifft zunächst die Besetzung des 

Schlichtungsvorsitzes. Absatz 1 Satz 1 überlässt den Parteien die Wahl zwischen 

einer Einzel- und einer Doppelschlichtung. Das Gesetz sieht bewusst von einer 

Präferenz für eines dieser Modelle ab. Die Parteien sollen sich über die Anzahl 

und über die Person der Schlichter einigen. Für den Fall, dass keine Einigung 

über den Schlichtungsvorsitz erzielt werden kann, gilt Absatz 3.  

 

Die Parteien können sich auf eine bestimmte Zahl von Beisitzern einigen. Diese 

Abweichungsbefugnis von Absatz 1 Satz 1 folgt aus § 12. Treffen die Parteien 

keine Vereinbarung über die Zahl der Beisitzer, besteht die Schlichtungskommis-

sion neben dem Schlichtungsvorsitz aus insgesamt vier Beisitzern, wobei jede 

Partei jeweils zwei Besitzer bestellt. Eine Zustimmung der anderen Partei ist – im 

Gegensatz zum Schlichtungsvorsitz – nicht erforderlich. 

 

Auch bezüglich der Anzahl der Mitglieder des Schlichtungsvorsitzes besteht 

Wahlfreiheit der Parteien. In Absatz 1 und 2 sowie in § 5 Absatz 2 sind diejenigen 

Situationen geregelt, in denen der Schlichtungsvorsitz ein oder zwei Mitglieder 

hat; prinzipiell sind im Rahmen abweichender Regelungen nach § 12 aber auch 

Schlichtungsvorsitze mit drei oder mehr Mitgliedern denkbar.  

 

Gemäß Absatz 1 Satz 2 soll jede Partei die Benennung innerhalb von vier Wo-

chen vornehmen. Die Regelung ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet, weshalb eine 

spätere Benennung wirksam ist. Die (rechtzeitige) Benennung der Beisitzer liegt 

im eigenen Interesse jeder Partei, weil das Schlichtungsverfahren gemäß Absatz 

1 Satz 3 auch ohne die Benennung beginnt. 
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Zu Absatz 2 

 

Nach Absatz 2 Satz 1 hat jede benannte Person innerhalb von fünf Tagen ge-

genüber einer Partei oder beiden Parteien zu erklären, ob sie die Benennung 

annimmt oder ablehnt. Die Regelung soll gewährleisten, dass niemand gegen 

seinen Willen zur Mitwirkung in der Schlichtungskommission verpflichtet werden 

kann. Sie betrifft sowohl den Schlichtungsvorsitz als auch die Beisitzer. Erklärt 

eine benannte Person sich nicht innerhalb von fünf Tagen, gilt die Benennung als 

abgelehnt. Im Fall der Ablehnung ist eine andere Person nach Absatz 1 Satz 1 

zu benennen. Selbstverständlich besteht nach § 12 die Möglichkeit, dass sich die 

Parteien auf abweichende Fristen einigen. 

 

Zu Absatz 3 

 

Absatz 3 trifft eine subsidiäre Regelung für den Fall, dass die Parteien sich nicht 

innerhalb von vier Wochen nach Stellung, d.h. Zugang (§ 3 Absatz 3 Satz 2), des 

Schlichtungsantrags auf einen Schlichtungsvorsitz einigen können. In dieser Si-

tuation können eine oder beide Parteien beim Präsidenten des zuständigen Lan-

desarbeitsgerichts die Besetzung des Schlichtungsvorsitzes beantragen. Das 

Gesetz will auch für den Fall einer Besetzung des Schlichtungsvorsitzes durch 

den Präsidenten des Landesarbeitsgerichts keine Vorgabe für eine Einzel- oder 

Doppelschlichtung machen. Diese Entscheidung obliegt vielmehr dem Präsiden-

ten des Landesarbeitsgerichts. Er kann seine Entscheidung auf Grundlage von 

Vorgesprächen mit den Parteien treffen. Der Benannte kann nach Absatz 3 i.V.m. 

Absatz 2 die Benennung ablehnen. In der Regel dürfte aber der Präsident des 

zuständigen Landesarbeitsgerichts die Bereitschaft der zu benennenden Per-

son(en) ohnehin vorher eruieren.. 

 

Absatz 3 Satz 2 bis 5 enthält eine abgestufte Regelung über die örtliche Zustän-

digkeit. Zuständig ist nach Absatz 3 Satz 2 der Präsident des Landesarbeitsge-

richts, in dessen Bezirk die Partei der Arbeitgeberseite ihren Sitz hat. Nur für den 

Fall, dass kein Sitz der Arbeitgeberseite in Deutschland besteht, ist nach Ab-

satz 3 Satz 3 der Sitz der Gewerkschaftsseite maßgebend. Im Fall einer Ver-

handlungsgemeinschaft (§ 2 Absatz 2) ist gemäß Absatz 3 Satz 4 der Sitz des 

alphabetisch erstgenannten Mitglieds maßgebend. Im seltenen Fall, dass weder 

die Arbeitgeber- noch die Gewerkschaftsseite einen Sitz in Deutschland hat, ist 

nach Absatz 3 Satz 5 der Präsident des Landesarbeitsgerichts Hamburg zustän-

dig. Diese Auffangregelung beruht darauf, dass die betreffende Situation am 

ehesten im Bereich der Seefahrt eintreten dürfte.  

 

Zu Absatz 4 

 

Absatz 4 sieht vor, dass die Parteien jederzeit einvernehmlich ein Mitglied oder 

beide Mitglieder des Schlichtungsvorsitzes ersetzen können. Die Regelung ist 
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Ausdruck des Grundsatzes größtmöglicher Freiheit der Parteien über die Gestal-

tung des Schlichtungsverfahrens. Die Regelungsbefugnis folgt bereits aus § 12. 

Absatz 4 soll lediglich klarstellen, dass die Parteien nicht notwendig den gesam-

ten Schlichtungsvorsitz ersetzen müssen, sondern sich auf den Austausch eines 

Vorsitzenden beschränken können. 

 

Zu Absatz 5 

 

Damit das Schlichtungsverfahren seinen Zweck erreichen kann, muss der 

Schlichtungsvorsitz neutral und unparteiisch sein. Absatz 5 Satz 1 ordnet daher 

die entsprechende Geltung der Vorschriften der Zivilprozessordnung über die 

Ausschließung und Ablehnung von Gerichtspersonen an. Die §§ 41 ff. Zivilpro-

zessordnung müssen jedoch an die Gegebenheiten des Schlichtungsverfahrens 

angepasst werden. Die erforderlichen Modifikationen sind in Absatz 5 Satz 2 bis 4 

geregelt. Nach Absatz 5 Satz 2 ist das Ablehnungsgesuch nach § 44 Zivilpro-

zessordnung beim zuständigen Präsidenten des Landesarbeitsgerichts anzu-

bringen, der dann die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch nach § 45 Zi-

vilprozessordnung trifft. Die Entscheidung des Präsidenten des Landesarbeits-

gerichts ist nach Absatz 4 Satz 3 unanfechtbar. Absatz 5 Satz 4 schließt die An-

wendung der §§ 47 bis 49 Zivilprozessordnung aus. Für eine entsprechende An-

wendung von § 47 Zivilprozessordnung gibt es kein Bedürfnis. Der Schlichtungs-

kommission obliegen keine unaufschiebbaren Handlungen. Bei Streitigkeiten 

über nach § 10 Absatz 1 zulässige Arbeitskampfmaßnahmen können die Arbeits-

gerichte angerufen werden. Diese entscheiden auch über etwaige Notdienst- und 

Erhaltungsmaßnahmen. Eine Regelung wie § 48 Zivilprozessordnung ist ver-

zichtbar, da den für den Schlichtungsvorsitz benannten Personen bereits nach 

Absatz 1 Satz 2 ein Ablehnungsrecht ohne Angabe von Gründen zusteht. § 49 

passt nicht für das Schlichtungsverfahren. 

 

 

 

§ 5 Schlichtungsverfahren 

 

(1) Der Schlichtungsvorsitz führt das Schlichtungsverfahren. 

 

(2)  Sofern zwei Vorsitzende benannt sind, führen sie das Schlichtungsverfah-

ren gemeinschaftlich. Sie können sich darauf verständigen, dass einer von 

ihnen den Vorsitz in einzelnen Verhandlungsterminen oder bei deren Vor-

bereitung führt. Jeder der beiden Vorsitzenden kann während des gesam-

ten Verfahrens eine Erklärung darüber abgeben, dass er sich mit dem an-

deren Vorsitzenden nicht über die Führung des Schlichtungsverfahrens, 

den Schlichtungsvorschlag (§ 6 Absatz 1) oder den Schlichterspruch (§ 6 

Absatz 2 Satz 3) einigen kann. Diese Erklärung ist in Textform (§ 126b 

Bürgerliches Gesetzbuch) an beide Parteien zu richten. Die Parteien 
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sollen sich innerhalb von vier Wochen über die Person eines neuen 

Schlichtungsvorsitzenden einigen; hierfür gilt § 4 entsprechend mit der 

Maßgabe, dass nur eine Person für den Schlichtungsvorsitz benannt wer-

den kann. 

 

(3)  Der Schlichtungsvorsitz setzt frühzeitig einen ersten Verhandlungstermin 

fest, der innerhalb von zwei Wochen nach seiner Benennung stattfinden 

soll. Bis zum ersten Verhandlungstermin soll jede Partei die von ihr oder 

ihren Mitgliedern (§ 2 Absatz 2) erhobenen Tarifforderungen in Textform 

(§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) vorlegen. 

 

(4) Die Parteien und die Beisitzer sind mindestens 48 Stunden vor dem Ver-

handlungstermin in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) zu laden. 

Sie sollen zu den festgesetzten Verhandlungsterminen erscheinen; die 

Schlichtung erfolgt unabhängig davon, ob dies geschieht. 

 

(5) Die Verhandlungen sind nicht öffentlich.  

 

(6) Der Schlichtungsvorsitz und die Beisitzer sind zur Verschwiegenheit ver-

pflichtet, soweit gesetzlich nichts anderes geregelt ist. Diese Pflicht bezieht 

sich auf alles, was ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt geworden 

ist. Ungeachtet anderer gesetzlicher Regelungen über die Verschwiegen-

heitspflicht gilt sie nicht, soweit es sich um Tatsachen handelt, die offen-

kundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 

(7) Auf Antrag eines Mitglieds einer Verhandlungsgemeinschaft (§ 2 Absatz 2) 

kann der Schlichtungsvorsitz die Verhandlungsgemeinschaft auflösen und 

das Schlichtungsverfahren für jedes Mitglied gesondert fortführen. 

 

(8) Die Parteien können den Schlichtungsvorsitz gemeinsam ersuchen, die 

Verhandlungen für eine von ihnen bestimmte Zeit auszusetzen, um außer-

halb des Schlichtungsverfahrens eine Einigung im Tarifkonflikt herbeizu-

führen.  

 

Begründung zu § 5 – Schlichtungsverfahren 

 

Zu Absatz 1 

 

Die Führung des Schlichtungsverfahrens obliegt dem Schlichtungsvorsitz. Die-

ses Gesetz verzichtet weitgehend auf verfahrensrechtliche Vorgaben. Stattdes-

sen hat der Schlichtungsvorsitz eine weitgehende Freiheit zur Ausgestaltung des 

Schlichtungsverfahrens. Der Schlichtungsvorsitz hat es damit in der Hand, das 

Verfahren mit Blick auf konkrete Konfliktsituation und die Interessen der Parteien 
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so zu gestalten, dass eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit für eine erfolgrei-

che Beilegung des Tarifkonflikts besteht. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 regelt den Fall der Doppelschlichtung. Grundsätzlich führen die beiden 

Vorsitzenden das Schlichtungsverfahren gemeinschaftlich. Absatz 2 Satz 2 über-

lässt dem Schlichtungsvorsitz aber auch im Fall der Doppelschlichtung eine weit-

gehende Freiheit zur Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens. Die Vorsitzen-

den können sich darauf einigen, dass einer von ihnen den Vorsitz in einzelnen 

Verhandlungsterminen oder bei deren Vorbereitung führt. Das kann auch in der 

Weise geschehen, dass einer der beiden Vorsitzenden das Verfahren in jedem 

Verhandlungstermin leitet. Die Gefahr der Übervorteilung einer Partei besteht 

nicht, weil beide Vorsitzende im Konsens handeln und nach § 4 Absatz 4 neutral 

sowie unparteiisch sein müssen.  

 

Gleichwohl kann es vorkommen, dass die beiden Vorsitzenden im Laufe des 

Schlichtungsverfahrens sich nicht auf die Führung des Schlichtungsverfahrens 

einigen können. Für diesen Fall sieht Absatz 2 Satz 3 vor, dass jeder der beiden 

Vorsitzenden während des gesamten Verfahrens eine Erklärung darüber abge-

ben kann, nach welcher er sich mit dem anderen Vorsitzenden nicht über die 

Führung des Schlichtungsverfahrens, den Schlichtungsvorschlag (§ 6 Absatz 1) 

oder den Schlichterspruch (§ 6 Absatz 2 Satz 3) einigen kann. Diese Erklärung 

ist nach Absatz 2 Satz 4 in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) an beide 

Parteien zu richten. Die Doppelschlichtung soll in diesem Fall in eine Ein-

zelschlichtung überführt werden. Hierfür können sich die Parteien nach Absatz 2 

Satz 5 Halbsatz 1 innerhalb von vier Wochen nach Zugang dieser Erklärung 

(§ 130 Bürgerliches Gesetzbuch) auf die Person eines neuen Schlichtungsvorsit-

zenden einigen. Wenn keine Einigung erzielt wurde und auch kein Antrag auf 

Schlichterbenennung nach § 4 Absatz 3 gestellt ist, endet die Schlichtung nach 

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Nr. 1. Wollen die Parteien entgegen der Konzeption des § 5 

an einer Doppelschlichtung in neuer personeller Besetzung festhalten, können 

sie nach § 12 von der Regelung des § 5 abweichen. 

 

Nach Absatz 2 Satz 5 Halbsatz 2 gelten für die Benennung des Schlichtungsvor-

sitzes für die dann vorzunehmende Einzelschlichtung die Vorschriften des § 4 

entsprechend. Die Schlichtungskommission besteht aus dem neu benannten 

Schlichtungsvorsitzenden und den bereits benannten Beisitzern (§ 4 Absatz 1, 

Absatz 2). Können die Parteien sich nicht auf einen neuen Schlichtungsvorsit-

zenden einigen, entscheidet auf Antrag der Präsident des zuständigen Landes-

arbeitsgerichts (§ 4 Absatz 3). Die Parteien können den vom Präsidenten des 

Landesarbeitsgerichts benannten Schlichtungsvorsitzenden jederzeit einver-

nehmlich ersetzen (§ 4 Absatz 4). Der von den Parteien oder vom Präsidenten 

des Landesarbeitsgerichts benannte Schlichtungsvorsitzende muss neutral und 
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unparteiisch sein (§ 4 Absatz 5). Die von den Parteien zu Beginn des Schlich-

tungsverfahrens bereits benannten Beisitzer bleiben durch den Wechsel im 

Schlichtungsvorsitz unberührt. 

 

Zu Absatz 3 

 

Um einen zügigen Fortgang des Schlichtungsverfahrens und eine zeitnahe Lö-

sung im Tarifkonflikt zu ermöglichen, setzt der Schlichtungsvorsitz nach Absatz 3 

Satz 1 frühzeitig einen ersten Verhandlungstermin fest, der innerhalb von zwei 

Wochen nach der Benennung des Schlichtungsvorsitzes stattfinden soll. Der Ver-

handlungstermin findet nach § 4 Absatz 1 Satz 3 auch dann innerhalb dieser Frist 

statt, wenn eine Partei oder beide Parteien den oder die Beisitzer nicht rechtzeitig 

benannt haben. 

 

Nach Absatz 3 Satz 2 soll jede Parteien die von ihr oder ihren Mitgliedern (§ 2 

Absatz 2) erhobenen Tarifforderungen in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetz-

buch) vorlegen. Hierdurch soll dem Schlichtungsvorsitz die Vorbereitung des Ver-

handlungstermins und eine Strukturierung des Gesprächs mit den Parteien er-

möglicht werden. Die Regelung schließt nicht aus, dass die Parteien nach Einlei-

tung des Schlichtungsverfahrens weitere Tarifforderungen erheben (nachge-

schobene Tarifforderungen) oder bereits erhobene Tarifforderungen fallenlas-

sen. Der Schlichtungsvorsitz entscheidet nach seinem Ermessen, ob und inwie-

weit er über nachgeschobene Tarifforderungen im Rahmen des laufenden 

Schlichtungsverfahrens verhandelt. 

 

Zu Absatz 4 

 

Nach Absatz 4 Satz 1 sind die Parteien und die Beisitzer mindestens 48 Stunden 

vor dem Verhandlungstermin zu laden. Die Regelung will den Parteien und den 

Beisitzern eine ausreichende Zeit zur Vorbereitung des Termins gewährleisten, 

ohne das Verfahren unangemessen in die Länge zu ziehen.  

 

Die Parteien sollen nach Absatz 4 Satz 2 zu den Verhandlungsterminen erschei-

nen. Ihr Erscheinen ist jedoch nicht Voraussetzung für die Durchführung des Ver-

handlungstermins. Das Gesetz sieht also keinen Einlassungszwang für die Par-

teien vor. Gleichwohl erwartet das Gesetz von den Parteien, dass sie sich kon-

struktiv am Schlichtungsverfahren beteiligen und um eine Einigung im Tarifkon-

flikt bemühen.  

 

Für die Beisitzer gilt dasselbe wie für die Parteien. Auch sie sollen nach Absatz 4 

Satz 2 zu den Verhandlungsterminen erscheinen. Ihr Erscheinen ist jedoch eben-

falls nicht Voraussetzung für die Durchführung des Verhandlungstermins. Im Ge-

gensatz zum gerichtlichen Verfahren setzt das Schlichtungsverfahren keine voll-

ständige Anwesenheit der Schlichtungskommission an sämtlichen 
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Verhandlungsterminen voraus. Die Schlichtungskommission kann auch dann ei-

nen Schlichterspruch nach § 6 fällen, wenn nicht sämtliche Beisitzer an jedem 

Verhandlungstermin teilgenommen haben. Die lückenlose Teilnahme der Beisit-

zer ist auch nicht Voraussetzung für die Ausübung ihres Stimmrechts nach § 6 

Absatz 2 Satz 1. 

 

Zu Absatz 5 

 

Das gesamte Schlichtungsverfahren einschließlich der Verhandlungs- und Vor-

bereitungstermine findet nach Absatz 5 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

Das entspricht der üblichen Praxis bei Tarifverhandlungen. Die Schlichter und die 

Parteien müssen miteinander in Gespräche kommen, die sich auf einer Vertrau-

ensgrundlage entwickeln. Nur wenn es gelingt, die Interessenlage der Beteilig-

ten, ihre tatsächlichen Verhandlungsziele und -spielräume zu ermitteln und in of-

fenen Gesprächen zu analysieren, bestehen Chancen auf eine erfolgreiche Bei-

legung des Tarifkonflikts. 

 

Die gesetzliche Schlichtung hat den Zweck, die Parteien bei einer Suche nach 

einem tarifvertraglichen Kompromiss zu unterstützen und eine gütliche Einigung 

in Tarifkonflikten herbeizuführen, zu der die Parteien ohne Mitwirkung der 

Schlichter nicht in der Lage sind. Sie dient also vorrangig den Interessen der 

Parteien. Die Interessen der von etwaigen Arbeitskampfmaßnahmen betroffenen 

Dritten und der Allgemeinheit sind durch die Regelung des § 11 hinreichend ge-

schützt. Ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit an einer Teilnahme an 

den Verhandlungsterminen ist nicht anzuerkennen und wäre auch nicht zielfüh-

rend. Zugleich gewährleistet der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit die Vertrau-

lichkeit von Informationen, die im Rahmen der Verhandlungen vorgetragen wer-

den.  

 

Zu Absatz 6 

 

Um die Vertraulichkeit des Schlichtungsverfahrens zu gewährleisten, wird eine 

allgemeine Verschwiegenheitspflicht für die Vorsitzenden und Beisitzer einge-

führt. Absatz 6 orientiert sich an § 4 Mediationsgesetz. Die Regelung bezweckt 

ebenso wie Absatz 5 den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen, die im 

Rahmen der Verhandlungen vorgetragen werden. Die Verschwiegenheitspflicht 

besteht umfassend. Sie bezieht sich nach Absatz 6 Satz 2 auf alles, was dem 

Schlichtungsvorsitz und den Beisitzern in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt ge-

worden ist. Etwas anderes gilt nach Absatz 6 Satz 3 nur, soweit es sich um Tat-

sachen handelt, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheim-

haltung bedürfen. Eine Ausnahme von der Verschwiegenheitspflicht gilt für den 

Schlichterspruch sowie die Erklärungen der Parteien über dessen Annahme oder 

Ablehnung, die jeweils vom Schlichtungsvorsitz nach § 6 Absatz 4 Satz 2 öffent-

lich bekanntgemacht werden können. 
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Aufgrund der gesetzlichen Regelung über die Verschwiegenheitspflicht sind die 

Vorsitzenden und die Beisitzer nach § 383 Absatz 1 Nummer 6 Zivilprozessord-

nung in Zivilverfahren und in allen auf diese Regelung Bezug nehmenden Ver-

fahren zeugnisverweigerungsberechtigt. Die am Schlichtungsverfahren beteilig-

ten Parteien können die zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen im allsei-

tigen Einvernehmen von dieser Pflicht entbinden. 

 

Absatz 6 verdrängt als Lex specialis andere Regelungen aus den Berufsrechten 

der Grundberufe der Vorsitzenden. Damit soll sichergestellt werden, dass der 

Schutz der Vertraulichkeit bei allen Vorsitzenden gleich ist. Von besonderer Be-

deutung ist dies in Fällen der Doppelschlichtung: Hier wäre es den Parteien kaum 

zu vermitteln, dass zwei Vorsitzende aus unterschiedlichen Grundberufen ver-

schiedenen Verschwiegenheitspflichten unterliegen. 

 

Zu Absatz 7 

 

Während des Schlichtungsverfahrens kann jedes Mitglied einer Verhandlungs-

gemeinschaft nach § 5 Absatz 7 beim Schlichtungsvorsitz beantragen, diese auf-

zulösen. Das kann sinnvoll sein, wenn sich im Laufe des Schlichtungsverfahrens 

herausstellen sollte, dass die Vorstellungen der Mitglieder der Verhandlungsge-

meinschaft gravierend voneinander abweichen, und fortan separate Tarifver-

handlungen und Schlichtungen geführt werden sollen. § 5 Absatz 7 ist erforder-

lich, weil anderenfalls nach § 12 eine Auflösung der Verhandlungsgemeinschaft 

und eine Fortsetzung des Schlichtungsverfahrens als zwei separate Schlichtun-

gen nur mit Zustimmung der Gegenseite zulässig wären. 

 

Zu Absatz 8 

 

Die Regelung ist eine Ausprägung der Hilfsfunktion der gesetzlichen Schlichtung 

für den Abschluss von Tarifverträgen und Ausdruck der Verfahrensautonomie der 

Parteien. Wenn die Parteien eine realistische Möglichkeit sehen, den Tarifkonflikt 

einvernehmlich ohne Mitwirkung der Schlichtungskommission zu beenden, kön-

nen sie beim Schlichtungsvorsitz gemeinsam beantragen, die Verhandlungen für 

eine bestimmte Zeit auszusetzen. Der Schlichtungsvorsitz hat diesem Antrag zu 

entsprechen. Nach § 12 können die Parteien für den Zeitraum der Aussetzung 

der Verhandlungen – ohne Mitwirkung des Schlichtungsvorsitzes – auch eine von 

§ 10 abweichende Vereinbarung über die Zulässigkeit von Arbeitskampfmaßnah-

men und deren Ausmaß treffen. 

 

 

§ 6 Schlichterspruch 

 



 

 

16 

(1) Soweit die Parteien keine Einigung erzielt haben und keine Einigung zu 

erwarten ist, stellt der Schlichtungsvorsitz in angemessener Zeit einen 

Vorschlag für einen Schlichterspruch zur Abstimmung. 

 

(2) Die Abstimmung erfolgt in der Weise, dass zuerst die Beisitzer und danach 

der Schlichtungsvorsitz die Stimme abgeben. Ist ein Beisitzer abwesend 

oder verweigert er die Teilnahme an der Abstimmung, stimmen die übrigen 

Schlichter ohne ihn ab. Sofern zwei Vorsitzende benannt sind, stimmen 

sie einheitlich mit einer Stimme ab. Es entscheidet die Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen; Enthaltungen sind ausgeschlossen. 

 

(3)  Gegenstand des Schlichterspruchs können alle Regelungen sein, die Ge-

genstand eines Tarifvertrags nach dem Tarifvertragsgesetz sein können. 

  

(4)  Der Schlichtungsvorsitz teilt den Parteien den Schlichterspruch in Text-

form (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) mit. Er kann den Schlichterspruch 

sowie die Erklärungen der Parteien über dessen Annahme oder Ableh-

nung nach § 7 Absatz 1 öffentlich bekanntmachen. 

 

Begründung zu § 6 – Schlichterspruch 

 

Kommt in den Verhandlungsterminen keine Einigung zwischen den Parteien zu-

stande, fällt die Schlichtungskommission einen Schlichterspruch. § 6 regelt das 

Verfahren des Zustandekommens, § 7 die Wirkung des Schlichterspruchs. 

 

Zu Absatz 1 

 

Der Schlichterspruch wird von der gesamten Schlichtungskommission, d.h. dem 

Schlichtungsvorsitz und den Beisitzern, gefällt. Es ist jedoch zweckmäßig, dass 

der Schlichtungsvorsitz, der die Verhandlungen geführt, die Interessen der Par-

teien sondiert und denkbare Wege für eine gütliche Einigung im Tarifkonflikt eru-

iert hat, zunächst einen Vorschlag ausarbeitet. Diesen Vorschlag für einen 

Schlichterspruch hat der Schlichtungsvorsitz nach Absatz 1 der Schlichtungs-

kommission zur Abstimmung vorzulegen. 

 

Der Schlichtungsvorsitz hat den Vorschlag in angemessener Zeit zur Abstim-

mung zu stellen. Die Frist („angemessene Zeit“) beginnt, wenn der Schlichtungs-

vorsitz keine Chancen für eine Einigung zwischen den Parteien ohne Vorlage 

eines Schlichterspruchs mehr sieht. Bei der Feststellung dieses Zeitpunkts steht 

dem Schlichtungsvorsitz eine Einschätzungsprärogative zu. Welcher Zeitraum 

angemessen ist, bestimmt sich nach den Umständen des jeweiligen Schlich-

tungsverfahrens, insbesondere dem Stand der Verhandlungen, der Dauer des 

Verfahrens, der Komplexität und dem Umfang der von den Parteien erhobenen 

Forderungen. Bei der Bestimmung der angemessenen Zeit sind auch die 
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Wertungen des Artikels 9 Absatz 3 Grundgesetz und des Artikels 6 Europäische 

Sozialcharta (vgl. dazu Governmental Committee of the European Social Char-

ter, Report concerning Conclusions XVII-1 vom 8.4.2005, T-SG [2004] 25, S. 23) 

zu berücksichtigen. Nach § 10 Absatz 2 besteht ab dem ersten Verhandlungster-

min bis zum Ende der Schlichtung absolute Friedenspflicht. Diese Friedenspflicht 

ist zwingend erforderlich, da der Schlichtungserfolg durch schlichtungsbeglei-

tende Arbeitskampfmaßnahmen erheblich gefährdet würde. Allerdings darf der 

Schlichtungsvorsitz das Recht der Parteien zum Arbeitskampf nicht für einen un-

verhältnismäßig langen Zeitraum verhindern, indem er der Schlichtungskommis-

sion keinen Vorschlag für einen Schlichterspruch zur Abstimmung vorlegt, ob-

wohl er keine Chancen für eine Einigung zwischen den Parteien ohne Vorlage 

eines Schlichterspruchs mehr sieht. Im Fall einer unangemessenen Hinauszöge-

rung der Abstimmung durch den Schlichtungsvorsitz sieht § 7 Absatz 3 Satz 2 

Nr. 2 vor, dass die Schlichtung mit Ablauf der angemessenen Zeit endet. In die-

sem Fall endet zugleich die Friedenspflicht nach § 10 Absatz 2. Damit ist die 

Vereinbarkeit des Gesetzes mit Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz und mit Artikel 6 

Europäische Sozialcharta gewährleistet. 

 

Zu Absatz 2 

 

Bei der Abstimmung in der Schlichtungskommission geben nach Absatz 2 Satz 1 

zuerst die anwesenden Beisitzer und im Anschluss der Schlichtungsvorsitz die 

Stimme ab. Abgestimmt werden kann nur mit Ja oder Nein; Enthaltungen sind 

nach Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 2 ausgeschlossen. Ist ein Beisitzer abwesend 

oder verweigert er die Teilnahme an der Abstimmung, so ist dies nach Absatz 2 

Satz 2 unschädlich. In diesem Fall stimmen die übrigen Beisitzer und der Schlich-

tungsvorsitz ohne ihn ab. Der Schlichterspruch kommt zustande, wenn der Vor-

schlag nach Absatz 2 Satz 4 von der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ange-

nommen wurde.  

 

Besteht der Schlichtungsvorsitz aus zwei Personen, haben diese ihre Stimme 

nach Absatz 2 Satz 3 einheitlich abzugeben. Auch hierbei ist eine Enthaltung 

ausgeschlossen. Die beiden Vorsitzenden müssen sich also auf einen Schlich-

tungsvorschlag (Absatz 1) und vor der Stimmabgabe auf die Annahme oder Ab-

lehnung des Schlichtungsspruchs einigen. Können die Vorsitzenden sich nicht 

einigen, gilt § 5 Absatz 2 Satz 3 Variante 2. Jeder der beiden Vorsitzenden kann 

in diesem Fall eine Erklärung über die Nichteinigung an die beiden Parteien ab-

geben. Nach Abgabe dieser Erklärung können die Parteien sich gemäß § 5 Ab-

satz 2 Satz 4 Halbsatz 1 auf einen neuen Schlichtungsvorsitz einigen und die 

Schlichtung in Form der Einzelschlichtung (bzw. durch Abweichung von § 5 Ab-

satz 2 Satz 4 gemäß § 12 in Form der Doppelschlichtung mit neuer personeller 

Besetzung) fortführen. Können die Parteien sich nicht auf einen neuen Schlich-

tungsvorsitz einigen, kann nach § 5 Absatz 2 Satz 5 Halbsatz 2 in Verbindung 

mit § 4 Absatz 2 beim Präsidenten des zuständigen Landesarbeitsgerichts die 
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Benennung eines (einzelnen) Schlichtungsvorsitzenden durch eine oder beide 

Parteien beantragt werden. Wird ein solcher Antrag nicht binnen vier Wochen 

gestellt, endet die Schlichtung nach § 7 Absatz 3 Satz 2 Nr. 1. 

 

Zu Absatz 3 

 

Der von der Parteien angenommene Schlichterspruch hat nach § 7 Absatz 2 

Satz 1 die Wirkung eines Tarifvertrags. Dementsprechend stellt Absatz 3 klar, 

dass Gegenstand des Schlichterspruchs nur solche Regelungen sein können, 

die auch Gegenstand eines Tarifvertrags nach dem Tarifvertragsgesetz sein kön-

nen. Erfasst sind sowohl Tarifnormen im Sinne des § 4 Absatz 1 und 2 Tarifver-

tragsgesetz (Inhalts-, Abschluss- und Beendigungsnormen, betriebliche und be-

triebsverfassungsrechtliche Normen, Normen über gemeinsame Einrichtungen) 

als auch schuldrechtliche Regelungen zwischen den Parteien nach § 1 Absatz 2 

Tarifvertragsgesetz. Zu letzteren zählen neben den tarifnormflankierenden Re-

gelungen (Friedenspflicht, Durchführungspflicht, Pflicht zur Stellung eines An-

trags auf Allgemeinverbindlicherklärung) auch Regelungen, die Gegenstand ei-

ner Tarifnorm nach dem Tarifvertragsgesetz sein können, zwischen den Parteien 

aber gleichwohl nur mit schuldrechtlicher Wirkung vereinbart werden (tarifnorm-

ersetzende Regelungen). Vereinbarungen, die weder tarifnormflankierend noch 

tarifnormersetzend sind, etwa Regelungen über den Erhalt von Standorten, In-

vestitionszusagen, Rechtsformwechsel oder Mitspracherechte der Gewerkschaft 

bei der Produktion eines Unternehmens, können nicht Gegenstand eines Tarif-

vertrags nach dem Tarifvertragsgesetz und somit auch nicht Gegenstand des 

Schlichterspruchs sein.  

 

Zu Absatz 4 

 

Absatz 4 Satz 1 sieht für den Schlichterspruch Textform vor. Schriftform ist nach 

§ 7 Absatz 1 Satz 2 allein für die Annahme und Ablehnung des Schlichterspruchs 

durch die Parteien erforderlich. Damit wird ein Einklang mit § 1 Absatz 2 Tarifver-

tragsgesetz hergestellt. Für den Schlichterspruch ist Schriftform nicht erforder-

lich, da die Schlichtungskommission nicht Partei des Tarifvertrags wird. Gleiches 

gilt für die Erklärungen der Parteien über die Annahme oder Ablehnung des 

Schlichterspruchs. 

 

Absatz 4 Satz 2 berechtigt den Schlichtungsvorsitz zur öffentlichen Bekanntma-

chung des Schlichterspruchs. Die Regelung stellt eine Ausnahme von der Ver-

schwiegenheitspflicht nach § 5 Absatz 6 dar. Durch die Entscheidung, den 

Schlichterspruch öffentlich bekanntzumachen, kann der Schlichtungsvorsitz die 

Bereitschaft der Parteien zur Annahme des Schlichterspruchs fördern. 

 

 

§ 7 Annahme und Ablehnung des Schlichterspruchs 
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(1) Jede Partei kann den Schlichterspruch binnen zwei Wochen nach Zugang 

der Mitteilung nach § 6 Absatz 4 annehmen oder ablehnen; im Fall des § 2 

Absatz 2 erklärt jedes Mitglied der Verhandlungsgemeinschaft die An-

nahme oder Ablehnung des Schlichterspruchs. Annahme und Ablehnung 

erfolgen in Schriftform (§ 126 Bürgerliches Gesetzbuch) gegenüber der 

anderen Partei oder gegenüber dem Schlichtungsvorsitz. Im letzteren Fall 

leitet der Schlichtungsvorsitz die Erklärung unverzüglich an die andere 

Partei weiter. Erfolgt keine fristgemäße Erklärung, gilt der Schlichterspruch 

als abgelehnt. Der Schlichtungsvorsitz kann eine längere als die in Satz 1 

vorgesehene Frist festsetzen. 

 

(2) Der von beiden Parteien angenommene Schlichterspruch hat die Wirkung 

eines Tarifvertrags. Wenn die Parteien den Schlichterspruch nach § 7 Ab-

satz 1 auf verschiedenen Urkunden unterzeichnet haben, soll der Schlich-

tungsvorsitz jeder Partei eine von ihm unterschriebene Abschrift des 

Schlichterspruchs zusenden. 

 

(3) Sobald der Schlichterspruch abgelehnt oder angenommen ist, endet die 

Schlichtung. Die Schlichtung endet ebenfalls, wenn 

 1. im Fall des § 5 Absatz 2 Satz 5 keine Einigung über einen neuen 

Schlichtungsvorsitz erzielt wird und die Frist für den Antrag auf gerichtliche 

Benennung des Schlichtungsvorsitzes gemäß § 4 Absatz 3 abgelaufen ist 

oder 

 2. der Schlichtungsvorsitz nicht nach § 6 Absatz 1 in angemessener Zeit 

einen Vorschlag für einen Schlichterspruch zur Abstimmung stellt. 

 

(4) Nach der Ablehnung kann die Schlichtung jederzeit von beiden Parteien 

gemeinsam erneut beantragt werden. 

 

 

Begründung zu § 7 – Annahme und Ablehnung des Schlichterspruchs 

 

Zu Absatz 1 

 

Das Gesetz folgt strikt dem Grundsatz der Freiwilligkeit der Schlichtung. Eine 

Zwangsschlichtung ist ausgeschlossen. Der Schlichterspruch ist nur verbindlich, 

wenn beide Parteien ihn annehmen. Lehnt eine Partei oder lehnen beide Parteien 

den Schlichterspruch ab, endet die Schlichtung erfolglos (Absatz 3 Satz 1). Das 

entspricht dem Ziel des Gesetzes, die Parteien bei der Suche nach einer Befrie-

dung des Tarifkonflikts und dem Abschluss eines Tarifvertrags zu unterstützen. 

Das Gesetz verzichtet auch auf die Regelung einer Vorabunterwerfung der Par-

teien unter den Schlichterspruch. Die Parteien haben aber nach § 12 die Mög-

lichkeit, vor der Fällung des Schlichterspruchs dessen Annahme zu vereinbaren.  
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Die Parteien haben die Annahme oder Ablehnung des Schlichterspruchs nach 

Absatz 1 Halbsatz 1 binnen zwei Wochen nach Zugang des Schlichterspruchs 

zu erklären. Ein Schweigen gilt als Ablehnung (Absatz 1 Satz 4). Der Schlich-

tungsvorsitz kann nach Absatz 1 Satz 5 eine längere als die in Absatz 1 Satz 1 

vorgesehene Frist festsetzen. Eine solche Festsetzung ist auch noch während 

des Fristlaufs (Verlängerung der Frist) zulässig. 

 

Die Annahme oder Ablehnung hat nach Absatz 1 Satz 2 in Schriftform (§ 126 

Bürgerliches Gesetzbuch) zu erfolgen und ist gegenüber der anderen Partei oder 

gegenüber dem Schlichtungsvorsitz zu erklären. Wie im Fall des § 1 Absatz 2 

Tarifvertragsgesetz kann auch für die Annahme des Schlichterspruchs die 

Schriftform nach § 126 Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch durch die elektroni-

sche Form (§ 126a Bürgerliches Gesetzbuch) ersetzt werden. Jedoch ist hier die 

Textform nach § 126b Bürgerliches Gesetzbuch nicht ausreichend. Wird die Er-

klärung gegenüber dem Schlichtungsvorsitz abgegeben, leitet dieser sie nach 

Absatz 1 Satz 3 unverzüglich an die andere Partei weiter. Zur Wahrung der Zwei-

wochenfrist ist in diesem Fall der Zugang beim Schlichtungsvorsitz entscheidend.  

 

Führen die Parteien das Schlichtungsverfahren in Form einer Verhandlungsge-

meinschaft nach § 2 Absatz 2, erklärt jedes Mitglied der Verhandlungsgemein-

schaft nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 die Annahme oder Ablehnung des 

Schlichterspruchs. Eine einheitliche Annahme oder Ablehnung durch alle Mitglie-

der der Verhandlungsgemeinschaft ist nicht erforderlich.  

 

Zu Absatz 2 

 

Nach Absatz 2 Satz 1 hat der von beiden Parteien angenommene Schlichter-

spruch die Wirkung eines Tarifvertrags. Damit wird verhindert, dass die Parteien 

neben der Annahme des Schlichterspruchs zusätzlich noch einen inhaltsgleichen 

Tarifvertrag abschließen müssen. Parteien des Tarifvertrags sind die am Schlich-

tungsverfahren beteiligten Parteien, die den Schlichterspruch form- und fristge-

recht angenommen haben. Die Schlichtungskommission wird nicht Partei des 

Tarifvertrags. 

 

Im Fall einer Verhandlungsgemeinschaft nach § 2 Absatz 2 werden alle Mitglie-

der der Verhandlungsgemeinschaft, die nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 form- 

und fristgerecht die Annahme des Schlichterspruchs erklärt haben, Partei des 

Tarifvertrags. Nimmt nur ein Teil der Mitglieder der Verhandlungsgemeinschaft 

den Schlichterspruch an, gilt Absatz 2 Satz 1 nur hinsichtlich der Mitglieder, die 

den Schlichterspruch form- und fristgerecht angenommen haben.  

 

Absatz 2 Satz 2 ist der Regelung des § 126 Absatz 2 Satz 2 Bürgerliches Ge-

setzbuch nachgebildet und sieht eine Formerleichterung bei gleichlautenden 
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Vertragsurkunden vor. Danach genügt es, wenn jede Partei eine Ausfertigung 

unterzeichnet. Der Schlichtungsvorsitz trägt dafür Sorge, dass jede Partei eine 

von ihm unterschriebene Abschrift des Schlichterspruchs erhält. Jede dieser Aus-

fertigungen gilt als Urschrift im Sinne des § 7 Tarifvertragsgesetz. Die Parteien 

können ihre Pflicht nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 Tarifvertragsgesetz daher 

durch Übersendung einer Ausfertigung oder einer beglaubigten Abschrift einer 

Ausfertigung sowie zwei weiterer Abschriften erfüllen. 

 

Zu Absatz 3 

 

Absatz 3 regelt die Beendigung des Schlichtungsverfahrens. Nach Absatz 3 

Satz 1 endet die Schlichtung mit der Annahme oder Ablehnung des Schlichter-

spruchs. Für die Annahme ist die Erklärung beider Parteien erforderlich, für die 

Ablehnung genügt die Erklärung einer Partei. Haben die Parteien den Schlichter-

spruch angenommen, ist die Schlichtung erfolgreich beendet und der Tarifkonflikt 

beigelegt. Wird der Schlichterspruch abgelehnt, ist die Schlichtung erfolglos be-

endet. In diesem Fall können die Parteien zu Arbeitskampfmaßnahmen greifen, 

weiterverhandeln und nach Absatz 4 die Schlichtung gemeinsam erneut beantra-

gen. Gleiches gilt nach Absatz 3 Satz 2, wenn die Parteien sich nicht auf einen 

Schlichtungsvorsitz einigen konnten und keine Partei fristgerecht einen Antrag 

auf gerichtliche Benennung des Schlichtungsvorsitzes gemäß § 4 Absatz 2 ge-

stellt hat (Nr. 1) oder wenn der Schlichtungsvorsitz nicht nach § 6 Absatz 1 in 

angemessener Zeit einen Vorschlag für einen Schlichterspruch zur Abstimmung 

stellt (Nr. 2). 

 

Zu Absatz 4 

 

Nach der erfolglosen Beendigung des Schlichtungsverfahrens können die Par-

teien nach Absatz 4 die Schlichtung jederzeit gemeinsam erneut beantragen. Da-

bei können sie auch einen oder zwei andere Vorsitzende benennen. 

 

 

§ 8 Kosten 

 

(1) Jede Partei trägt ihre Kosten und die Kosten der von ihr benannten Beisit-

zer. 

 

(2) Die Vergütung für die Mitglieder des Schlichtungsvorsitzes trägt jede Par-

tei zur Hälfte; die Parteien haften als Gesamtschuldner. Die Parteien sol-

len sich mit den Mitgliedern des Schlichtungsvorsitzes über die Höhe der 

Vergütung einigen. Sofern keine Einigung zustande kommt, setzt der Prä-

sident des nach § 4 Absatz 3 Satz 2 bis 5 zuständigen Landesarbeitsge-

richts auf Antrag einer Partei oder eines Mitglieds des Schlichtungsvorsit-

zes die Vergütungshöhe fest. Dabei orientiert er sich an der Vergütung 
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eines Vorsitzenden der Einigungsstelle (§ 76a Absatz 3 und Absatz 4 Be-

triebsverfassungsgesetz). 

 

(3) Im Übrigen trägt die Kosten des Schlichtungsverfahrens jede Partei zur 

Hälfte; die Parteien haften als Gesamtschuldner. 

 

 

Begründung zu § 8 – Kosten 

 

Zu Absatz 1 

 

§ 8 enthält eine Regelung über die Tragung der Kosten des Schlichtungsverfah-

rens. Wie alle übrigen Bestimmungen über den Ablauf der Schlichtung und die 

Pflichten der Parteien ist auch § 8 dispositives Recht. Die Parteien können nach 

§ 12 eine abweichende Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Schlich-

tungsverfahrens treffen. 

 

Nach Absatz 1 trägt jede Partei ihre eigenen Kosten und die Kosten der von ihr 

benannten Beisitzer. Verständigen die Parteien sich nach § 12 auf eine von § 4 

Absatz 1 Satz 1 abweichende Zahl von Besitzern, trägt jede Partei nach Absatz 1 

die Kosten aller von ihr benannten Beisitzer, sofern die Parteien nichts anderes 

vereinbaren. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 regelt die Vergütung der Mitglieder des Schlichtungsvorsitzes einheitlich 

sowohl für den Fall, dass diese im Rahmen der Benennung nach § 4 Absatz 1 

auf Grundlage eines mit einer oder beiden Parteien abgeschlossenen Geschäfts-

besorgungsvertrags nach § 675 Bürgerliches Gesetzbuch (vgl. BGH 21.9.2017 – 

IX ZR 34/17, NJW 2017, 3442, zum Mediator) tätig werden, als auch für den Fall 

der Benennung nach § 4 Absatz 2 durch den Präsidenten des zuständigen Lan-

desarbeitsgerichts. In diesem Fall ist Absatz 2 Anspruchsgrundlage für den ge-

setzlichen Vergütungsanspruch jedes Mitglieds des Schlichtungsvorsitzes. Die 

Parteien können aber eine von § 8 abweichende individuelle Vergütungsverein-

barung mit jedem Mitglied des Schlichtungsvorsitzes treffen. 

 

Nach Absatz 2 Satz 1 trägt jede Partei die Vergütung für die Mitglieder des 

Schlichtungsvorsitzes. Die Parteien schulden die Vergütung als Gesamtschuld-

ner (§ 421 Bürgerliches Gesetzbuch). Das Gesetz verzichtet auf eine Vergü-

tungsordnung für die Mitglieder des Schlichtungsvorsitzes. Im Rahmen der Be-

nennung der Mitglieder des Schlichtungsvorsitzes durch die Parteien nach § 4 

Absatz 1 werden die Beteiligten regelmäßig auch eine Vergütungsvereinbarung 

treffen. Aber auch im Fall der Benennung nach § 4 Absatz 2 durch den Präsiden-

ten des zuständigen Landesarbeitsgerichts sollen die Parteien sich mit den 
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Vorsitzenden nach Absatz 2 Satz 2 über die Höhe der Vergütung einigen. Nur für 

den Fall, dass keine Einigung erzielt wird, ordnet Absatz 2 Satz 3 an, dass der 

Präsident des zuständigen Landesarbeitsgerichts auf Antrag einer Partei oder 

eines Mitglieds des Schlichtungsvorsitzes die Vergütungshöhe festsetzt. Dabei 

hat er sich an der Vergütung eines Vorsitzenden der Einigungsstelle (§ 76a Ab-

satz 3 und Absatz 4 Betriebsverfassungsgesetz) zu orientieren. 

 

Zu Absatz 3 

 

Für die sonstigen Kosten des Schlichtungsverfahrens ordnet Absatz 3 die gleiche 

Kostenverteilung wie für die Vergütung der Mitglieder des Schlichtungsvorsitzes 

an. Jede Partei trägt die sonstigen Kosten zur Hälfte, wobei die Parteien als Ge-

samtschuldner haften. Zu den sonstigen Kosten zählen etwa die Aufwendungen 

für die Miete der Räumlichkeiten, in denen die Verhandlungen stattfinden. 

 

 

Abschnitt 3. Pflichten der Parteien 

 

 

§ 9 Verhandlungsförderung; Notdienst- und Erhaltungsarbeiten 

 

(1) Die Parteien bemühen sich in jeder Phase des Tarifkonflikts um eine Eini-

gung. 

 

(2) Die Parteien wirken auf den zügigen Abschluss von Vereinbarungen über 

Notdienst- und Erhaltungsarbeiten hin. 

 

Begründung zu § 9 – Verhandlungsförderung; Notdienst- und Erhaltungs-

arbeiten 

 

Zu Absatz 1 

 

Nach Absatz 1 haben sich die Parteien in jeder Phase des Tarifkonflikts um eine 

Einigung zu bemühen. Eine funktionierende Tarifautonomie setzt voraus, dass 

die Parteien in Tarifauseinandersetzungen konstruktiv Verhandlungen mit dem 

Ziel einer Einigung führen. Dies gilt grundsätzlich vor, während und nach Been-

digung des Schlichtungsverfahrens. Das Bemühen um eine Einigung schließt Ar-

beitskampfmaßnahmen nicht aus. Dabei haben die Parteien jedoch die gesetzli-

che Friedenspflicht nach § 10 sowie tarifvertragliche Friedenspflichten zu beach-

ten. 

 

Zu Absatz 2 
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Absatz 2 verpflichtet die Parteien, auf den zügigen Abschluss von Vereinbarun-

gen über Notdienst- und Erhaltungsarbeiten hinzuarbeiten. Notdienstarbeiten 

sind Arbeiten, die die Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Diens-

ten und Gütern während eines Arbeitskampfs sicherstellen sollen. Erhaltungsar-

beiten sind Arbeiten, die erforderlich sind, um die Anlagen und Betriebsmittel 

während des Arbeitskampfs so zu erhalten, dass nach Beendigung der Kampf-

maßnahme die Arbeit fortgesetzt werden kann. 

 

Bereits nach geltendem Recht haben die Arbeitsgerichte im Rahmen der Prüfung 

der Rechtmäßigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen zu berücksichtigen, ob wäh-

rend des Arbeitskampfs die erforderlichen Notdienst- und Erhaltungsarbeiten ge-

währleistet sind. In welcher Art und Weise sowie in welchem Umfang Notdienst- 

und Erhaltungsarbeiten erforderlich sind, richtet sich nach den Umständen des 

Einzelfalls, insbesondere nach der Art und Weise, dem Ausmaß und der Dauer 

der konkreten Arbeitskampfmaßnahme, den Gegebenheiten in den von der Ar-

beitskampfmaßnahme betroffenen Unternehmen und deren Bedeutung für die 

Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Diensten und Gütern. An 

dieser Rechtslage ändert Absatz 2 nichts. Die Arbeitsgerichte haben auch wei-

terhin in Rechtsstreitigkeiten um die Rechtmäßigkeit von Arbeitskampfmaßnah-

men zu prüfen, ob die erforderlichen Notdienst- und Erhaltungsarbeiten gewähr-

leistet sind. Dabei haben sie die Maßstäbe im konkreten Einzelfall unter Berück-

sichtigung der Koalitionsfreiheit der kampfführenden Koalition, der Grundrechte 

der vom Arbeitskampf Betroffenen sowie der Belange des Gemeinwohls zu kon-

kretisieren. 

 

 

§ 10 Friedenspflicht vor und während der Schlichtung 

 

(1) Mit dem Ablauf der tarifvertraglichen Friedenspflicht bis zum ersten Ver-

handlungstermin der Schlichtung sind bis zu zweistündige Arbeitskampf-

maßnahmen zulässig. Nach jeder Arbeitskampfmaßnahme gilt für die 

kampfführende Partei eine Friedenspflicht von sieben Tagen. 

 

(2) Ab dem Beginn des Tages, für den der erste Verhandlungstermin der 

Schlichtung festgesetzt ist (§ 5 Absatz 3 Satz 1), bis zum Ende der Schlich-

tung (§ 7 Absatz 3) besteht absolute Friedenspflicht. 

 

 

 

Begründung zu § 10 – Friedenspflicht vor und während der Schlichtung 

Zu Absatz 1 

 

Nach der Rechtsprechung des Großen Senats des Bundesarbeitsgerichts darf 

jede Arbeitskampfmaßnahme nur nach Ausschöpfung aller 
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Verständigungsmöglichkeiten ergriffen werden; der Arbeitskampf muss also das 

letzte mögliche Mittel (ultima ratio) sein (BAG 21.4.1971 – GS 1/68, BAGE 23, 

292). Zu den friedlichen Verständigungsmöglichkeiten, die vor Arbeitskampfmaß-

nahmen ausgeschöpft werden müssen, zählt auch ein Schlichtungsverfahren 

(BAG a.a.O.), sei es in Form der vereinbarten Schlichtung, sei es in Form der 

gesetzlichen Schlichtung nach diesem Gesetz.  

 

Zwar sieht dieses Gesetz keinen Einlassungszwang für die Parteien vor. Leitet 

eine Partei nach § 3 das Schlichtungsverfahren ein, muss die andere Partei nach 

§ 5 Absatz 4 Satz 2 nicht an den Verhandlungsterminen erscheinen. Nimmt sie 

die Chance auf eine friedliche Beilegung des Tarifkonflikts im Rahmen des 

Schlichtungsverfahrens jedoch nicht wahr, steht das das Arbeitskampfrecht prä-

gende Ultima-ratio-Prinzip der Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen ent-

gegen. Im Ergebnis folgt daraus eine Einlassungsobliegenheit. Wer sich weigert, 

an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen, darf von seinem Recht auf Ar-

beitskampf keinen Gebrauch machen. Das Gesetz sichert also die Rechtslage, 

wie sie nach den Entscheidungen des Großen Senats des Bundesarbeitsgerichts 

(BAG 21.4.1971 – GS 1/68, BAGE 23, 292; BAG 28.1.1955 – GS 1/54, BAGE 1, 

291) gilt. 

 

In Fortentwicklung dieser Rechtsprechung regelt Absatz 1 eine wichtige Ein-

schränkung des Ultima-ratio-Prinzips. Nach Absatz 1 Satz 1 sind mit dem Ablauf 

der tarifvertraglichen Friedenspflicht bis zum ersten Verhandlungstermin der 

Schlichtung Arbeitskampfmaßnahmen in einem Umfang von jeweils bis zu zwei 

Stunden zulässig. Diese dürfen auch wiederholt werden, sofern zwischen den 

einzelnen Arbeitskampfmaßnahmen eine kampfloser Zeitraum von sieben Tagen 

eingehalten wird (Absatz 1 Satz 2). Diese an der früheren Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts zur Unterscheidung von Warn- und Erzwingungsstreiks 

(BAG 17.12.1976 – 1 AZR 605/75, BAGE 28, 295; BAG 12.9.1984 – 1 AZR 

342/83, NZA 1984, 393; BAG 29.1.1985 – 1 AZR 179/84, NZA 1985, 508) orien-

tierte Regelung hat das Ziel, die Effektivität der gesetzlichen Tarifschlichtung zu 

erhöhen. Würde man das Ultima-ratio-Prinzip ausnahmslos auf sämtliche Ar-

beitskampfmaßnahmen anwenden, könnten die Parteien des Tarifkonflikts erst 

nach dem Scheitern des Schlichtungsverfahrens erstmals zu Arbeitskampfmaß-

nahmen greifen. Das wäre für die Erfolgsaussichten der Schlichtung nicht förder-

lich, sondern würde im Gegenteil einen Anreiz für kampfwillige Parteien bieten, 

die Schlichtung auszusitzen und an den Verhandlungsterminen rein faktisch 

ohne den Willen zur Einigung teilzunehmen, um im Anschluss zum Arbeitskampf 

überzugehen. In denjenigen Branchen, in denen das Kampfgeschehen durch 

verhandlungsbegleitende Arbeitskämpfe geprägt ist und es seit vielen Jahren 

nicht oder nur ausnahmsweise zu Erzwingungsstreiks nach einer Urabstimmung 

kommt, könnte eine ausnahmslose Geltung des Ultima-ratio-Prinzips auch für 

zeitlich begrenzte Warnstreiks eine Eskalation des Kampfgeschehens zur Folge 

haben. Um dies zu vermeiden, sieht Absatz 1 eine Privilegierung von bis zu 
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zweistündigen Warnstreiks vor und nimmt diese vom Ultima-ratio-Prinzip aus-

drücklich aus. Die Regelung ist also keine Einschränkung des Arbeitskampf-

rechts, sondern eine Erweiterung der Zulässigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen 

gegenüber der Rechtsprechung des Großen Senats des Bundesarbeitsgerichts. 

 

Zu Absatz 2 

 

Absatz 2 stellt klar, dass während des Schlichtungsverfahrens absolute Friedens-

pflicht zwischen den Parteien gilt. Die Regelung sichert eine strikte Trennung von 

Schlichtung und Arbeitskampf. Die Bemühungen des Schlichtungsvorsitzes um 

eine gütliche Einigung zwischen den Parteien würden konterkariert, wenn eine 

Partei während des Schlichtungsverfahrens Arbeitskämpfe gegen die andere 

Partei oder deren Mitglieder führen dürfte. Das gilt auch für zeitlich begrenzte 

Arbeitskampfmaßnahmen im Sinne von Absatz 1.  

 

Das Gesetz ordnet eine absolute Friedenspflicht während des Schlichtungsver-

fahrens an. Bei einer nur relativen Friedenspflicht könnten die Parteien parallel 

zur Schlichtung neue Tarifforderungen erheben und für deren Durchsetzung 

nach Absatz 1 kämpfen. Damit könnten sie das Schlichtungsverfahren torpedie-

ren. Absatz 2 verhindert ein derartiges taktisches Vorgehen. 

 

 

 

Abschnitt 4. Ergänzende Regelungen zur Daseinsvorsorge 

 

 

§ 11 Daseinsvorsorge 

 

(1)  In Wirtschaftsbereichen mit Arbeitsleistungen im Sinne von § 4 Absatz 1 

Arbeitssicherstellungsgesetz gelten die Regelungen der Absätze 2 und 3. 

 

(2) In Vereinbarungen nach § 9 Absatz 2 ist auch eine angemessene Grund-

versorgung zu gewährleisten. 

 

(3) Arbeitskampfmaßnahmen sind unter Angabe von Ort, Beginn und Dauer 

mindestens 96 Stunden vor Beginn gegenüber der anderen Partei und der 

Öffentlichkeit anzukündigen.  

 

Begründung zu § 11 – Daseinsvorsorge 

 

Im Gegensatz zu den übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes handelt es sich 

bei § 11 um zwingendes Recht, von dem die Parteien nicht nach § 12 abweichen 

können. Der zwingende Charakter folgt aus dem Schutzzweck der Norm. Wäh-

rend die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes das Ziel verfolgen, die Parteien 
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bei der Suche nach einem tarifvertraglichen Kompromiss zu unterstützen und 

den Abschluss von Tarifverträgen mithilfe der Schlichter zu fördern, schützt § 11 

die Rechte und Interessen von am Tarifkonflikt unbeteiligten Dritten und der All-

gemeinheit. Im Bereich der Daseinsvorsorge sind Dritte in besonderer Weise von 

den Wirkungen von Arbeitskämpfen betroffen, ohne dass sie die Dauer und In-

tensität der Kampfmaßnahmen beeinflussen oder sich diesen entziehen können. 

Daher ist es notwendig, im Bereich der Daseinsvorsorge Vorkehrungen zum 

Schutz des Gemeinwohls (zur Notwendigkeit der Rücksichtnahme auf das Ge-

meinwohl im Arbeitskampf BAG 21.4.1971 – GS 1/68) und der Rechte und Inte-

ressen der Betroffenen zu treffen, die über das dem Arbeitskampf obligatorisch 

vorgeschaltete Schlichtungsverfahren hinausgehen und die nicht zur Disposition 

der Parteien des Tarifkonflikts stehen. 

 

Zu Absatz 1 

 

Absatz 1 verzichtet auf eine eigene Definition der Daseinsvorsorge und verweist 

stattdessen auf § 4 Absatz 1 Arbeitssicherstellungsgesetz. Auf eine weiter aus-

differenzierte und an der spezifischen Interessenlage im Arbeitskampf ausgerich-

tete Definition kann verzichtet werden, da § 11 keine umfassende Regelung des 

Arbeitskampfs in der Daseinsvorsorge darstellt, sondern lediglich die Gewähr-

leistung einer Grundversorgung sowie Ankündigungsfristen anordnet.  

 

Durch die Verweisung auf § 4 Absatz 1 Arbeitssicherstellungsgesetz werden die 

für das Arbeitskampfgeschehen wichtigsten Bereiche erfasst, insbesondere Po-

lizei, Feuerwehr und technisches Hilfswerk, die Wasser- und Energieversorgung 

sowie Abfallbeseitigung, die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, der Perso-

nen- und Güterverkehr einschließlich des Luftverkehrs sowie die Erziehung und 

Kinderbetreuung in öffentlichen Einrichtungen. 

 

Zu Absatz 2 

 

Die Pflicht der Parteien nach § 9 Absatz 2, auf den zügigen Abschluss von Ver-

einbarungen über Notdienst- und Erhaltungsarbeiten hinzuwirken, gilt für alle 

Branchen. Im Bereich der Daseinsvorsorge haben die Parteien nach Absatz 2 in 

ihrer Vereinbarung zusätzlich eine angemessene Grundversorgung zu gewähr-

leisten. Während die Notdienstarbeiten auf die Versorgung der Bevölkerung mit 

lebensnotwendigen Diensten und Gütern beschränkt sind, bezieht sich die 

Grundversorgung auch auf solche nicht lebensnotwendige Dienste und Güter, 

die der Befriedigung der elementaren persönlichen, sozialen und öffentlichen Be-

dürfnisse der Bevölkerung dienen. So zählen insbesondere Beförderungsleistun-

gen mit Bus, Bahn oder Flugzeug zur Grundversorgung, auch wenn bei ihrem 

Entfall keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben der Bevölkerung zu befürch-

ten ist. Absatz 2 schreibt nicht vor, auf welche Art und Weise die Parteien eine 

angemessene Grundversorgung gewährleisten. Eine naheliegende Möglichkeit 
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besteht darin, die für die Sicherstellung der Grundversorgung erforderlichen Ar-

beitnehmer von Arbeitskampfmaßnahmen namentlich oder arbeitsplatzbezogen, 

gegebenenfalls in Gruppen, auszunehmen.  

 

Regelungen zur Gewährleistung der Grundversorgung in der Daseinsvorsorge 

gibt es auch in anderen Rechtsordnungen, etwa in Estland, in Finnland, in Frank-

reich, in der Tschechischen Republik oder im Vereinigten Königreich, wobei zum 

Teil weitergehend hoheitliche Eingriffsbefugnisse bestehen. So ermächtigt etwa 

im Vereinigten Königreich der Strikes (Minimum Service Levels) Act 2023 vom 

20.7.2023 den Minister, Verordnungen über Mindestdienste in den Bereichen 

Gesundheit, Feuerwehr und Rettungswesen, Bildung, Verkehr, Stilllegung von 

Atomkraftwerken und Entsorgung von Atommüll sowie Grenzsicherung zu erlas-

sen, auf deren Grundlage die Arbeitgeber den Gewerkschaften „Arbeitsmitteilun-

gen“ über die für die Erfüllung der Mindestdienste benötigten Arbeitnehmer und 

die zu verrichtenden Tätigkeiten erklären können.  

 

Absatz 2 verzichtet demgegenüber auf die Einschaltung einer staatlichen Be-

hörde und legt die Verantwortung für die Gewährleistung einer angemessenen 

Grundversorgung in die Hände der Parteien. Die Gewährleistung einer angemes-

senen Grundversorgung ist Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für Arbeitskämpfe in 

der Daseinsvorsorge. Eine arbeitsgerichtliche Kontrolle erfolgt inzident im Rah-

men der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Arbeitskampfmaßnahme. 

 

Zu Absatz 3 

 

Absatz 3 ordnet für Arbeitskampfmaßnahmen in der Daseinsvorsorge eine An-

kündigungsfrist von mindestens 96 Stunden an. Die Ankündigungsfrist soll die 

von der Arbeitskampfmaßnahme betroffenen Personen in die Lage versetzen, 

auf den bevorstehenden Arbeitskampf zu reagieren und entsprechende Vorkeh-

rungen zu treffen, etwa ausfallende Verkehrsverbindungen umzubuchen, Ter-

mine zu stornieren oder eine Kinderbetreuung zu organisieren. Hierfür erscheint 

eine Ankündigungsfrist von 96 Stunden angemessen.  

 

Anzukündigen sind von Ort, Beginn und Dauer der geplanten Arbeitskampfmaß-

nahme. Die Ankündigung hat gegenüber der anderen Partei und gegenüber der 

Öffentlichkeit zu erfolgen. Die Ankündigung gegenüber der anderen Partei erfolgt 

durch formlose, zugangsbedürftige Erklärung. Die Ankündigung gegenüber der 

Öffentlichkeit ist in einer Weise vorzunehmen, die eine Gewähr für die öffentliche 

Wahrnehmung bietet, etwa durch Information über die Presse oder den Rund-

funk. 

 

Arbeitskampfmaßnahmen, die unter Verstoß gegen Absatz 3 durchgeführt wer-

den, sind rechtswidrig und können Schadensersatzansprüche gegen die kampf-

führende Partei begründen. 
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Abschnitt 5. Schlussvorschriften 

 

 

§ 12 Abdingbarkeit 

 

Die Parteien können von § 3 bis § 10 abweichende Regelungen treffen. 

Diese können nicht durch Arbeitskampf erzwungen werden. 

 

Begründung zu § 12 – Abdingbarkeit 

 

Das Gesetz gewährt den Parteien eine weitgehende Verfahrensautonomie. Die 

Parteien können gemäß Satz 1 eine tarifvertragliche Schlichtungsvereinbarung 

treffen, die nach § 13 Vorrang vor dem gesetzlichen Schlichtungsverfahren hat. 

Die Tarifschlichtung erfolgt dann ausschließlich auf Grundlage der getroffenen 

Vereinbarung. Die Parteien können aber auch das gesetzliche Schlichtungsver-

fahren modifizieren und an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Daher sind 

die Regelungen im zweiten Abschnitt über den Ablauf der Schlichtung und im 

dritten Abschnitt über die Pflichten der Parteien nach § 12 dispositiv. Von § 11 

können die Parteien dagegen nicht abweichen, da diese Vorschrift den Schutz 

des Gemeinwohls und der von Arbeitskampfmaßnahmen in der Daseinsvorsorge 

besonders betroffenen Personen bezweckt. Satz 2 stellt klar, dass das Schlich-

tungsverfahren nicht im Arbeitskampf erzwungen werden kann. 

 

 

§ 13 Vorrang von Schlichtungsvereinbarungen 

 

 Dieses Gesetz ist mit Ausnahme des § 11 nicht anzuwenden, wenn die 

Parteien eine Vereinbarung über die Schlichtung von Tarifkonflikten ge-

troffen haben. Tritt während eines Schlichtungsverfahrens nach diesem 

Gesetz eine solche Schlichtungsvereinbarung in Kraft, endet das Schlich-

tungsverfahren nach diesem Gesetz, sofern in der Schlichtungsvereinba-

rung nichts anderes bestimmt ist. Vereinbarungen nach Satz 1 können 

nicht durch Arbeitskampf erzwungen werden. 

 

Begründung zu § 13 – Vorrang von Schlichtungsvereinbarungen 

 

In § 13 ist der Grundsatz der Subsidiarität der gesetzlichen Schlichtung normiert. 

Das gesetzliche Schlichtungsverfahren kommt nur zur Anwendung, wenn die 

Parteien keine Vereinbarung über die Schlichtung von Tarifkonflikten getroffen 

haben. Der Grundsatz der Subsidiarität folgt aus dem Ziel des Gesetzes, die Ta-

rifautonomie durch Förderung konstruktiver, zielführender und fundierter Tarif-

verhandlungen und Hilfestellung bei der Lösung von Tarifkonflikten zu stärken. 
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Dort, wo die Parteien sich auf ein auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Interes-

sen zugeschnittenes Konfliktbeilegungsverfahren verständigt haben, entfällt der 

Zweck der gesetzlichen Schlichtung; sie wäre dann keine Förderung, sondern 

ein Eingriff in die Tarifautonomie. Das entspricht der Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichts, nach welcher es vor allem Sache der Tarifvertragsparteien 

ist, zur Bewältigung kollektiver Konflikte Schlichtungsverfahren zu vereinbaren 

(BAG 21.4.1971 – GS 1/68, BAGE 23, 292). 

 

Für den Vorrang der vereinbarten Tarifschlichtung kommt es nicht darauf an, zu 

welchem Zeitpunkt die Parteien eine Schlichtungsvereinbarung treffen. Der Vor-

rang der vereinbarten Tarifschlichtung gilt nach Satz 1 auch für im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits existierende Schlichtungsvereinbarungen. 

Satz 2 stellt klar, dass die Parteien eine Schlichtungsvereinbarung auch während 

eines laufendes Schlichtungsverfahrens nach diesem Gesetz treffen können. So-

fern die Parteien nichts anderes vereinbaren, endet dann das gesetzliche 

Schlichtungsverfahren. An seine Stelle tritt die vereinbarte Tarifschlichtung. 

 

Satz 1 nimmt die besondere Regelung für die Daseinsvorsorge in § 11 vom Vor-

rang der vereinbarten Tarifschlichtung aus. Die Vorschrift bezweckt den Schutz 

des Gemeinwohls und der von Arbeitskampfmaßnahmen in der Daseinsvorsorge 

besonders betroffenen Personen. Sie steht nicht zur Disposition der Parteien. 

 

Satz 2 regelt die Situation, dass die Tarifvertragsparteien in ihrer Schlichtungs-

vereinbarung selbst nicht festgelegt haben, welches Schicksal eine bereits nach 

diesem Gesetz begonnene Schlichtung haben soll, die von der Vereinbarung er-

fasst ist. In diesem Fall gilt, dass das Schlichtungsverfahren nach diesem Gesetz 

endet. Auf diese Weise wird die Konkurrenz zwischen dem Gesetz und der 

Schlichtungsvereinbarung zugunsten der letzteren entschieden. 

 

Gemäß Satz 3 können die betreffenden Schlichtungsvereinbarungen nicht durch 

Arbeitskampf erstritten werden. Die Vorschrift entspricht § 11 Satz 2 und stellt 

gleichfalls klar, dass eine Schlichtungsvereinbarung nicht im Arbeitskampfmaß 

erzwungen werden kann. 

 

 

§ 14 Übergangsrecht 

 

 Für Streitigkeiten, mit denen ein im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-

setzes gemäß Artikel IV Kontrollratsgesetz Nr. 35 bereits gebildeter 

Schiedsausschuss befasst ist, gilt das Kontrollratsgesetz Nr. 35 bis zum 

Abschluss der Streitigkeit; dieses Gesetz ist insofern nicht anzuwenden. 

 

Begründung zu § 14 – Übergangsrecht: 
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Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Kontrollratsgesetz Nr. 35 über das 

Ausgleichs- und Schlichtungsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten vom 20. August 

1946 nach Artikel 2 aufgehoben. In laufende Schlichtungsverfahren soll dieses 

Gesetz jedoch nicht eingreifen. Daher ordnet § 14 an, dass im Zeitpunkt des In-

krafttretens dieses Gesetzes laufende Verfahren zur Verhütung oder Schlichtung 

von Arbeitsstreitigkeiten gemäß dem Kontrollratsgesetz Nr. 35 bis zum Ab-

schluss der Streitigkeit nach dessen Bestimmungen fortgeführt werden. 

 

 

Artikel 2 Aufhebung bisherigen Rechts  

 

Das Kontrollratsgesetz Nr. 35 über das Ausgleichs- und Schlichtungsverfahren 

in Arbeitsstreitigkeiten vom 20. August 1946, Amtsblatt des Kontrollrats 1946, 

S. 174 (Kontrollratsgesetz Nr. 35), wird aufgehoben. 

 

Begründung zu Artikel 2 – Aufhebung bisherigen Rechts 

 

Das Kontrollratsgesetz Nr. 35 über das Ausgleichs- und Schlichtungsverfahren 

in Arbeitsstreitigkeiten vom 20. August 1946, Amtsblatt des Kontrollrats 1946, 

S. 174 (Kontrollratsgesetz Nr. 35), enthält Regelungen über ein Verfahren zur 

Schlichtung von Tarifkonflikten vor, das jedoch nur auf gemeinsamen Antrag bei-

der Parteien eingeleitet wird. Das Kontrollratsgesetz Nr. 35 gilt als Besatzungs-

recht in den Bundesländern, in denen es nicht aufgehoben wurde, fort. Zwar 

wurde das Besatzungsrecht durch das Zweite Gesetz über die Bereinigung von 

Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz vom 

23. November 2007, BGBl. I S. 2614, aufgehoben. Das Kontrollratsgesetz Nr. 35 

wurde nach Artikel 4 § 1 Absatz 2 des Zweiten Gesetzes über die Bereinigung 

von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz 

jedoch von der Aufhebung aufgenommen. Um eine bundesweit einheitliche Re-

gelung für die Schlichtung von Tarifkonflikten zu schaffen, tritt dieses Gesetz an 

die Stelle des Kontrollratsgesetzes Nr. 35. Letzteres ist daher aufzuheben. Le-

diglich in laufenden Tarifkonflikten, für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes gemäß Artikel IV Kontrollratsgesetz Nr. 35 bereits gebildeter Schieds-

ausschuss befasst ist, gilt das Kontrollratsgesetz Nr. 35 nach Artikel 1 § 14 dieses 

Gesetzes bis zum Abschluss der Streitigkeit als fortbestehend. 

 

 

Artikel 3 Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am … in Kraft. 

 

Begründung zu Artikel 3 – Inkrafttreten 

 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 


